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Ortsamt Strom

Ortsamt Strom

Stfomer Landstraße 26 A.28157 Bremen

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

z" Hd. Herrn Dr. Kountchev

Ansgaritorstr. 2

28195 Bremen

Freie

E Hansestadt
tr Bremen

Flüsterasphalt auf dem Bauabschnitt 312 der A 28'l

Beschluss des Beirates Strom vom 10.10.2011

Sehr geehrter Herr Dr. Kountchev,

auf seiner Sitzung am 10.10.2011 hat der Beirat Strom folgenden Beschluss einstimmig gefasst:

Die Lebensquatität des Ortsteit Bremen-Strom ist in den letzten Jahren stark gesunken, denn mit der

Fertigsteltung des ersten Teitabschnittes der 4281 sind die Verkehrszahlen auf der Stromer Land'

straße nochmals gestiegen. Der Lärm, der durch den Verkehr und das GVZ entsteht, hat bereits ietzt

die Grenze des Zumutbaren überschritten.

Diese Lärmbelästigung wird noch größer werden, wenn der Bauabschnitt 3.2 der 4281 entlang des

GVZ fertiggesteltt ist, denn es srnd zurzeit keine Lärmschutzmassnahmen entlang dieses Bauab-

schnittes iorgesehen. Dieses ist für clie Stromer Bevölkerung nicht mehr hinnehmbar. Aus diesem

Grund fordeft der Beirat Strom, dass auf dem Abschnitt 3.2 der 4281 Flüsterasphalt als Fahrbahn-

decke eingebaut wird.

Erklärunq Ftüsterasphalt: Der hohe Anteit an Hohlräumen absorbiert zu einem großen Teil den

Scnail Aer fahrgera ne und verhindert teilweise überhaupt deren Entstehung (durch Luftablei-

tung), weshalb er auch Flüsterasphalt genannt wird. Dieser Effekt macht sich besonders bei Straßen

bemerkbar, bei denen die Reifen-Fahrbahn-Geräusche die Hauptgeräuschquelle darstellen, wie z'B'

bei Autobahnen. Es werden Lärmreduzierungen von rund 5 bis 10 dBA erreicht, was für das

menschliche Hörempfinden etwa einer Recluzierung um ein Drittel bis zur Halbierung entspricht.

Aus diesem Grund beschließt der Stromer Beirat:

Die Fahrbahndecke des Bauabschnitt 3.2. der A281 muss mit Flüsterasphalt gehaut werden.

lch bitte um entsprechende Berücksichtigung.

Sprechzeiten:

montags 10:00 bis 17:30 Uhr

mittwochs 09:00 bis 12:00 Uhr

Auskunft erteilt
Wilfried Frerichs

o (0421) 5473 55

\# e421) s4 73 64

hfu office@oastrom.bremen.de

E wvvw.ortsamt-strom.bremen.de
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Bremen, 07.03.2012

A281 BA3l2
Beschluss des Beirates Strom vom 10.10.2011

Sehr geehrter Herr Frerichs,

wie bereits in der Sitzung der Beschlussfassung durch die DEGES und zuletzt in unserem

gemeinsamen Gespräch am 7.2.2012 erläutert, wurde im Rahmen der Planfeststellung der

vom Bauabschnitt 3/2 ausgehende Verkehrslärm berechnet und beurteilt. Anspruch auf Ob-

jektschutz besteht dem Grunde nach lediglich an zwei Gebäuden am östlichen Ende der

Stromer Landstraße. Für die betroffenen Gebäude kommen passive Lärmschutzmaßnahmen

in Betracht, die teilweise auch schon umgesetzt sind. Aktiver Lärmschutz ist aus Gründen der

Verhältnismäßigkeit auszuschließen.

Für die Bemessung der aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen sind die ges_etzlichen

Bestimmungen unä Vorschriften anzuwenden. Beim Bau oder der wesentlichen Anderung

von Straßen sind SS 41 und 42 des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BlmSchG) in Verbin-

dung mit der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BlmSchV) maßgeblich. Die darin genann-

ten Ausiösekriterien und die nutzungsspezifischen lmmissionsgrenzwerte werden (bis auf die

oben genannten Fälle) nicht überschritten. Für den Vorhabenträger besteht somit keine recht-

liche Begründung zur Anwendung weiterer Lärmschutzmaßnahmen.

lch bedaure lhnen keine positive Mitteilung geben zu können.

Mit freundlichen Grüßen

lm Auftrag

\r Y,ka"rhlr*--
Dr.-lng. l. Kountchev
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